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Geänderter Redaktionsschluss des  
Amtsblattes KW 21 
Wegen des Feiertages „Christi Himmelfahrt“ ist der Redaktions-
schluss für die Ausgabe am Mittwoch, 20.05.2020, vorgezogen:
Abgabe der Textvorlagen bis Freitag, 15.05.2020, 11.00 Uhr, 
im Rathaus. 

 
 
 
Gemeinde Oberried
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Satzung über die Form der öffentlichen  
Bekanntmachung vom 11. Mai 2020 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung der Ge-
meindeordnung für BadenWürttemberg hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Oberried am 11. Mai 2020 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 Öffentliche Bekanntmachungen

1.  Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Oberried ergehen 
durch die Bereitstellung auf der Homepage unter www.oberried.
de. Die Wortlaute der öffentlichen Bekanntmachungen werden 
zusätzlich im Amtsblatt der Gemeinde Oberried veröffentlicht. Der 
komplette Wortlaut der Bekanntmachung kann beim Hauptamt 
der Gemeinde Oberried von jedermann während der üblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. Gegen Kostenerstattung 
kann auch ein Ausdruck erfolgen und ggf. zugesandt werden oder 
unter Angabe der Bezugsadresse per Mail übermittelt werden. 
Bei sehr umfangreichen Texten und Plänen kann eine verkürzte 
Form der Bekanntmachung im Amtsblatt mit dem Hinweis auf die 
Homepage und auf die o.g. Möglichkeiten erfolgen. 

 
2.  Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung auf 

der Homepage. 
 
3.  Abweichend von Abs. 1 erfolgen öffentliche Bekanntmachungen 

der Gemeinde Oberried im Amtsblatt, sofern dies gesetzlich vor-
geschrieben ist. Als Tag der Bekanntmachung gilt hier der Tag des 
Erscheinens des Mitteilungsblattes. 

 

§ 2 Inkrafttreten
1.  Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft. 
 
2.  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Form der öffentlichen Be-

kanntmachung vom 19.02.2008 außer Kraft. 
  
Oberried, den 12.05.2020 
gez. Vosberg, Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde Oberried geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 
  
 
Öffentliche Sitzung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Dreisamtal 
am Mittwoch, 27.05.2020 19:00 Uhr, findet eine öffentliche Sit-
zung des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal statt. Die 
Bevölkerung ist hierzu in die Sommerberghalle, Gemeinde Buchen-
bach freundlich eingeladen. 
  
Tagesordnung: 
1. Bekanntgaben  
2.  4. punktuelle Änderung Flächennutzungsplan Dreisamtal im 

Bereich der Gemeinde Kirchzarten - Parallelverfahren zum Be-
bauungsplan „Freiburger Golfclub - Verlagerung zweier Spiel-
bahnen“ 

 a.)  Abwägung der eingegangenen Anregungen und Stellung-
nahmen im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung sowie der 
Offenlage und der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange 

 b.) Feststellungsbeschluss 
       Vorlage: 2020/048  
3.  Berichtigung Flächennutzungsplan Dreisamtal im Bereich der 

Gemeinde Kirchzarten; Umwandlung einer gewerblichen Flä-
che in eine Sondergebietsfläche „Bau- und Gartenmarkt“ ge-
mäß dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Zarduna“ der Ge-
meinde Kirchzarten 

 Vorlage: 2020/017 
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Apotheken
Notdienstzeiten an Samstagen: von 17.00 - 19.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: von 10.00 - 12.00 Uhr
und   von 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag, 14.05.2020:  
Hölderle-Carré Apotheke Caunes, Tel.: 0761 - 3 68 89 82 01, 
Konrad-Goldmann-Str. 5 A, 79100 Freiburg (Wiehre) 
Freitag, 15.05.2020:  
Schwabentor-Apotheke, Tel.: 0761 - 3 42 43, Oberlinden 22, 
79098 Freiburg (Innenstadt) 
Samstag, 16.05.2020:  
Brunnen-Apotheke Freiburg, Tel.: 0761 - 3 29 99, Bertoldstr. 8, 
79098 Freiburg (Innenstadt) 
Sonntag, 17.05.2020:  
Bären-Apotheke Stegen,Tel.: 07661 - 93 17 77, Hirschenweg 6, 
79252 Stegen 
Montag, 18.05.2020:  
Breisgau-Apotheke am Hauptbahnhof, Tel.: 0761 - 2 42 88, 
Eisenbahnstr. 64, 79098 Freiburg (Innenstadt) 

Dienstag, 19.05.2020: 
Urban-Apotheke Herdern, Tel.: 0761 - 3 89 96 30, Hauptstr. 58, 
79104 Freiburg (Herdern) 
Mittwoch, 20.05.2020:  
Bären-Apotheke Kappel, Tel.: 0761 - 6 00 81 86, Moosmattenstr. 5, 
79117 Freiburg (Kappel) 
Donnerstag, 21.05.2020:  
Apotheke am Theater in Freiburg, Tel.: 0761 - 3 92 12, Bertoldstr. 31, 
79098 Freiburg (Innenstadt) 

Die weiteren Notdienste der umliegenden Apotheken erfahren 
Sie unter: www.lak-bw.de/notdienstportal, info@lak-bw.de, 
Tel. 0711 / 99347-0 

In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail

Bürgermeister Herr Vosberg Tel. 07661 93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Hauptamt N. N.  Tel. 07661 93 05 -11 gemeinde@oberried.de                                       

Sekretariat Frau Saier Tel. 07661 93 05-12 gemeinde@oberried.de

Zentrale/Bürgerbüro/
Fundbüro/Klosterscheune Frau Lauby Tel. 07661 93 05-0  karin.lauby@oberried.de 

    Fax 07661 9305-88

Rechnungsamt: Frau Leimroth Tel. 07661 9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 
  Frau Fuß Tel. 07661 9305 66 ursula.fuss@oberried.de                                                      

Einwohnermelde- /Passamt Herr Mäder Tel. 07661 93 05 -33  rudolf.maeder@oberried.de                                                               

Standesamt Frau Wehrle Tel. 07661 93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de                                                   

Forstbetrieb Herr Strauch Tel.  0162 2550722 jens-uwe.strauch@lkbh.de

Ordnungsamt/Ruheberg Frau Maier Tel. 07661 93 05-77 andrea.maier@oberried.de

Kasse                                       Frau Sandmann Tel. 07661 93 05-99     nadine.sandmann@oberried.de 

Bauhof Herr Riesterer Tel.  07661 91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule Frau Johner  (Schulleiterin) Tel. 07661 55 10 michaelschule@oberried.de
    Fax 07661 98 08-44

  Frau Riesterer (Sekretariat) Bürozeiten Fr. Riesterer:  Mo., Mi. und Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag 08.00 Uhr - 12 00 Uhr  zusätzlich Donnerstag, 14.00 - 18.30 Uhr
Tourismus Dreisamtal e.V.  Tel.: 07661 90 79 80, Fax: 07661 90 79 89, e-Mail: tourist-info@dreisamtal.de
Jugendbeteiligung Frau Constanze Dunst, Tel. 0761 2187-2519, e-Mail: constanze.dunst@lkbh.de

Notruf Rettungsdienst/Krankentransport 112 
Notruf Polizei 110
Feuerwehr/Notruf 112
Polizei Freiburg 0761 8 82 44 21
Polizeiposten Kirchzarten 07661 979190
Alkofon              0180 10 64 56 45
Telefonseelsorge: 0800 1 11 01 11
Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:  07661 98 68-0
Dorfhelferinnen: 07661 70 77
Hospizgruppe Dreisamtal: 07661 61605 
Begl. Pflegender Angehöriger:
Frau Geromüller 07661 64 32
Frau Bottler 07661 68 55
Diakonie Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst 07661 93 84 17
Beratungsstelle für ältere Menschen 07661 3 91-114
und deren Angehörige im Dreisamtal 0176 18 96 54 88
Tageselternverein Dreisamtal-
Hochschwarzwald e. V. 07661 62 79 70
www.tev-dreisamtal-hochschwarzwald.de
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V  0761 36 122

Ärzte
ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117 
Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 
Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 
Freiburger Notfallpraxis für Erwachsene – Tel. 0761/80 99 80 0 
Mo, Di, Do:  18 - 08 Uhr; Mi, Fr: 16 - 08 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 08 Uhr 
Freiburger Notfallpraxis für Kinder - Tel. 0761 80 99 800
Mo – Do: 19 – 22:30 / Fr: 16 – 22:30 / Sa, So und Feiertag 8 -22:30 Uhr,  
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstrasse 1, 79104 Freiburg  
Ab 22:30 Uhr bis um 8 Uhr am Folgetag die Notfallbehandlung durch das 
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums, Mathil-
denstrasse 1 (Anfahrt über Heiliggeiststrasse 1) in 79106 Freiburg 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 0761 88 50 82 30
Tierärztlicher Notdienst:
Tierarztpraxis Geroldstal - Dr. K. Pöpperl 0171 1 73 06 14
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4. Feststellung der Jahresrechnung 2019 
 Vorlage: 2020/066  
5. Haushaltsplan 2020; Beratung und Verabschiedung 
 Vorlage: 2020/067  
6. Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung  
7. Wünsche und Anträge aus der Verbandsversammlung  
  
gez. Andreas Hall 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Studierendengruppe der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg sucht Freiwillige in Oberried 
Liebe Oberrieder! 
Wir suchen Sie für einen empirischen Spaziergang! 
Wer wir sind: Studierende der Sozialen Arbeit aus Freiburg mit Inter-
esse an der guten Dorfgemeinschaft und Teilhabe in Oberried. 
Was das ist, ein empirischer Spaziergang: Sie führen eine Person von 
uns durch Ihren Ort und zeigen uns wichtige Begegnungsplätze, 
Straßen und Dinge, die das Dorfleben prägen. Der Student / die 
Studentin stellt währenddessen einige Fragen zum Ort und dem 
Zusammenleben dort. Natürlich werden wir die Hygienemaßnah-
men in der Coronapandemie einhalten, nur zu zweit unterwegs sein 
(Sie+StudentIn), stets 2 m Abstand halten und auf Wunsch Mund-
schutz tragen. Der Spaziergang dauert 45 Minuten und soll zwischen 
dem 18. und 29.05. stattfinden. Genaue Terminierung erfolgt in Ab-
sprache mit Ihnen. 
Auch Kinder und Jugendliche können die Führung durch den Ort 
gerne übernehmen. Sie würden uns mit der Teilnahme sehr helfen 
und unterstützen das Forschungsprojekt Demokratie und Struktur 
einer Studierendengruppe der Evangelischen Hochschule Freiburg.  
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter: 
spaziergang2020@gmx.de oder telefonisch: 015733152309 
 
 

Drei Jahre Bürgerbus fürs Dreisamtal. Ihre Meinung ist 
wichtig!  

Umfrage zu neuen Zielen und Linien des 
Dreisam-Stromers 
Seit drei Jahren dreht der Bürgerbus Dreisam-Stromer im Drei-
samtal seine Runden. Ein großes Dankeschön gilt über 21.000 
Fahrgästen, 26 ehrenamtlichen Fahrer*innen und allen Förderern 
und Sponsoren. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage und 
Beliebtheit soll das Liniennetz weiter ausgebaut und der Fahr-
plan optimiert werden. Um dies möglichst effizient und nach den 
Erwartungen der Fahrgäste umzusetzen, bitten die Verantwortli-
chen des Dreisam-Stromers alle Interessierten um ihre Meinung: 
Wie oft und wo nutzen Sie den Bürgerbus? Welche Ziele und Rou-
ten fehlen Ihrer Meinung nach? Unter welchen Gegebenheiten 
würden Sie den Dreisam-Stromer nutzen, wenn Sie es derzeit 
noch nicht tun? Diese und weitere Fragestellungen sollen in einer 
aktuellen Umfrage beantwortet werden. Den Fragebogen als 
PDF zum Ausfüllen, finden Sie auf www.dreisam-stromer.de 
Die Dreisam-Stromer*innen freuen sich über eine rege Teilnah-
me. 

 
 
Unfallkasse Baden-Württemberg 
Helfen? Ehrensache! 
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für freiwillige Helfer im 
Rahmen der Corona-Krise 
Sie kaufen ein, absolvieren Behördengänge oder erledigen wichtige 
Aufgaben: Risikogruppen, wie ältere und kranke Menschen, die täg-
liche Besorgungen nicht mehr selbst erledigen können oder dürfen, 
werden in der aktuellen Corona-Krise durch freiwillige Helferinnen 
und Helfer unterstützt. Die Unfallkasse Baden-Württemberg bietet 
diesen ehrenamtlich Tätigen einen besonderen gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutz. 

In Zeiten der Corona-Pandemie organisieren vielen Gemeinden Hel-
ferdienste, um hilfebedürftige Mitbürger in täglichen Besorgungen 
und Botengängen zu unterstützen. Auch in Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens oder der Wohlfahrtspflege, wie etwa Krankenhäu-
ser, unterstützen freiwillige Helferinnen und Helfer das Fachperso-
nal. Wenn sich diese mit Zustimmung der Kommunen ehrenamtlich 
engagieren, sind sie bei diesem Ehrenamt und auf den damit ver-
bundenen Wegen bei der Unfallkasse Baden-Württemberg gesetz-
lich unfallversichert. 
Ausschlaggebend ist dabei, dass das Engagement über einen selbst-
verständlichen Hilfsdienst wie z. B. unter Verwandten hinausgeht. 
Die Zustimmung kann formlos erfolgen, eine Auflistung der Ehren-
amtlichen und der Tätigkeit durch die Kommune ist jedoch sinnvoll. 
Gleiches gilt für Personen, die sich ehrenamtlich in einer Einrichtung 
des Gesundheitswesens oder der Wohlfahrtspflege eines unserer 
Mitgliedsunternehmen, in Vereinen oder Verbänden mit Zustim-
mung der Gemeinden und Städte entsprechend engagieren, ebenso 
wie für pensionierte Ärztinnen und Ärzte, die ehrenamtlich in einem 
Krankenhaus eines unserer Mitgliedsunternehmen tätig werden. 
Auch andere freiwillig Engagierte, die dem Aufruf des Landes Ba-
den-Württemberg folgen und sich ehrenamtlich für andere enga-
gieren, sind gesetzlich unfallversichert. Der Versicherungsschutz be-
steht ohne Antrag und ist beitragsfrei. Die Aufwendungen werden 
vom Land und den Kommunen getragen. 
  
Und wenn ein Unfall passiert? 
Melden Sie uns den Unfall umgehend mittels der Unfallanzeige über 
unser Online Service Portal. Dieses finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.ukbw.de. Auch jede andere formlose Meldung ist mög-
lich. 
  
Weitere Informationen rund zu Maßnahmen und Versicherungs-
schutz bei Corona finden sich unter https://www.ukbw.de/informa-
tionen-service/coronavirus-information-und-unterstuetzung/ 
 
 
Stellenangebot Gemeinde Kirchzarten 
Die Gemeinde Kirchzarten sucht befristet als Elternzeitvertretung 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit 19,5 Wochenstunden 

einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Fachbereich 4 Finanzwesen 
  
Der Schwerpunkt dieser interessanten Tätigkeit umfasst u.a. 
•	 Rechnungsprüfung auf sachliche und rechnerische Rich-

tigkeit 
•	 Erstellen der Einnahme- und Ausgabeanordnungen 
•	  Jahresanweisungen erstellen und Sollstellungen vorneh-

men einschließlich Überwachung 
•	 Rechnungserstellung 

Wir erwarten 
•	  Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Verwal-

tungsfachangestellte/r oder eine vergleichbare Ausbil-
dung 

•	  Kenntnisse im kommunalen Finanzwesen und in SAP wä-
ren von Vorteil 

•	 verbindliches, überzeugendes und kommunikatives Auf-
treten 

•	  eine hohe eigenständige und zielorientierte Arbeitsweise, 
Organisationstalent 

•	 eine hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit 

Wir bieten 
 eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD in EG 6 
  eine anspruchsvolle, spannende wie abwechslungsreiche Tä-

tigkeit 
 fachbezogene Aus- und Fortbildungen 
 ein motiviertes und engagiertes Team 
 ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
 sehr gute Anbindung an den ÖPNV 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 23. 
Mai 2020  an die Gemeinde Kirchzarten, Zentrale Verwaltung, Oli-
ver Trenkle, Talvogteistr. 12, 79199 Kirchzarten oder per E-Mail an 
o.trenkle@kirchzarten.de. Telefonische Auskünfte erhalten Sie eben-
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falls durch Herrn Trenkle 07661/393-26 oder Herrn Vedder (Leiter FB 
4) Telefon 07661/393-39. Informationen über die Gemeinde Kirch-
zarten finden Sie unter www.kirchzarten.de. 
  
 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom  
Montag, 11. Mai 2020 in der Goldberghalle 
Zu Top 1 - Bekanntgaben:
•	 Herr Dold hat seine Bewerbung für den Betrieb des Jugendzelt-

platzes zurückgezogen. Durch die Corona-Pandemie wurde erst-
mal kein neues Arbeitsverhältnis geschlossen.

•	 Die Reparatur der Stollenbachstraße hat in Summe ohne die Stun-
den des Bauhofs 11.673,67 Euro gekostet. Weiter ist die Leitplanke 
zu ersetzen, das vorliegende Angebot kommt auf Kosten Bohrun-
gen von 6.144,33 Euro. Eine erste Grobschätzung der Straßenmeis-
terei von einer vergleichbaren Baustelle lag bei 36.000 Euro. Danke 
an den Bauhof.

•	 Die finanziellen Auswirkungen von Corona auf die Gemeinde sind 
momentan nicht seriös bezifferbar. Fakt ist, dass große Gewerbe-
steuerzahler der Gemeinde im touristischen Gewerbe und Mine-
ralölhandel aktiv sind und die Gemeinde im Wesentlichen von 
Umlagezahlungen lebt. Der Gemeindetag erhebt gerade bei den 
Mitgliedskommunen die finanzielle Situation für Verhandlungen 
mit dem Land.

•	 Aktuell läuft die Abstimmung, was in den Dreisamtalgemeinden 
passiert, in noch engerer Abstimmung über wöchentliche Video-
konferenzen.

•	 Die Zuweisung von Geflüchteten durch das Landratsamtwurde 
wieder aufgenommen. Trotz Einwänden der Gemeinden, da die 
neu Zugewiesenen vorher nicht verlässlich auf Covid19-Sympto-
me untersucht werden können. Dann aber in neuen häuslichen 
Gemeinschaften untergebracht werden.

•	 Die Auswertung der Jugendbeteiligung und das Fazit werden zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

•	 Baustelle K4960:  Gegenwärtig müssen 2 bis 3 Hausanschlüsse 
nicht neu erstellt werden, da diese bereits in PVC ausgeführt wor-
den sind. Dies führt zu Kosteneinsparungen. Allerdings sind eini-
ge Schachtdeckel gerissen, die ersetzt werden müssen, somit sind 
die Einsparungen wieder aufgebraucht. Die Baustelle läuft trotz 
der zum Teil einbetonierten Leitung gegenwärtig im Zeitplan. 
Nächste Woche wird dann die Hauptwasserleitung eingezogen. 
Der erste Bauabschnitt wird noch 2 Monate benötigen. Der zweite 
Bauabschnitt soll dann in den Sommerferien abgeschlossen sein. 
Die endgültige Umleitung für die Zeit der Einbringung der Deck-
schicht soll zeitnah abgeklärt werden. 

•	 Sturm- und Käferholzaufarbeitung ist trotz Covid-19 in vollem 
Gange. An dieser Stelle Danke an die Waldarbeitern für die Auf-
rechterhaltung der Lieferkette danken. Die Aufarbeitung in den 
Distrikten Winterberg, Galgenbühl, Maienstein, Unterer Sessel, 
Winterhalde und Hofsgrund ist abgeschlossen. Die Waldarbeiter 
arbeiten im Distrikt  Stollenbach und Zastler weiter auf. Stand heu-
te sind 1800 Festmeter aufgearbeitet und teilweise im Nasslager 
Tiefenbach eingelagert worden, damit die Qualität des Frisch-
holzes nicht leidet und der Holzmarkt entlastet wird. Insgesamt 
werden schätzungsweise 2500 Festmeter Sturm-und Käferholz bis 
zum Frühsommer anfallen. Im Distrikt 5 Katzensteig wird voraus-
sichtlich ab18.05.2020 mit der Aufarbeitung von altem und frisch 
befallenem Käferholz begonnen, damit der verbleibende, wertvol-
le Fichten-Altholzbestand vor weiteren Schäden geschützt wird. 
Es handelt sich um einen reinen „Sanitärhieb“ mit Seilkraneinsatz 
bei dem ca. 350 Festmeter Schadholz anfallen werden. 

 
Alles in allem eine weniger schöne Situation, in der wir uns gerade 
befinden. Die Fördermaßnahmen seitens des MLR lassen Hoffnung 
aufkommen. Dazu kommt die Auflichtung des Waldes und somit die 
Förderung der Naturverjüngung und von Licht bedürftigen Baumar-
ten wie dem Bergahorn oder der Birke, die als wichtige Nebenbau-
marten interessant sind.   
  

Zu Top 2: Die Änderung der Satzung über die öffentliche Bekannt-
machung wurde einstimmig beschlossen. Künftig ergehen öffentli-
che Bekanntmachungen der Gemeinde Oberried durch die Bereit-
stellung auf der Homepage der Gemeinde unter www.oberried.
de. Die Wortlaute der öffentlichen Bekanntmachungen werden zu-
sätzlich im Amtsblatt veröffentlicht. So können eilige Sachverhalte 
künftig schneller bekannt gemacht werden und die Bürger werden 
trotzdem umfassend über das Amtsblatt informiert. 
  
Zu Top 3: Die Vergabe des Auftrags für ein hydrologisches Gutach-
ten für die Quellbereiche der Quellfassungen in St. Wilhelm an die 
Firma HPC AG aus Freiburg wurde einstimmig beschlossen. 
  
Zu Top 4a: Der Erlass der Beiträge der Kernzeitbetreuung für den 
Monat April 2020 wurde einstimmig beschlossen. 
  
Zu Top 4b: Die Festsetzung der Beiträge in der Notgruppe der Kern-
zeitbetreuung wurde einstimmig beschlossen. Die Beiträge werden 
im Nachhinein Tag genau nach Beanspruchung abgerechnet. 
  
Zu Top 5: Zur 4. Änderung des Flächennutzungsplans des Gemein-
deverwaltungsverbands Dreisamtal im Bereich Bebauungsplan 
„Freiburger Golfclub – Verlagerung zweier Spielbahnen“ der Ge-
meinde Kirchzarten wurde mit 11 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung 
beschlossen: Die Vertreter der Gemeinde sollen in der Versammlung 
des Verbandes der Änderung zustimmen.  
  
Zu Top 6: Zur Berichtigung des Flächennutzungsplans für den Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet Zarduna“ der Gemeinde Kirchzarten 
wurde mit 11 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen: Die Ver-
treter der Gemeinde sollen in der Versammlung des Verbandes der 
Berichtigung zustimmen. 
 
 

Freitag, 15.05.2020 
Der Verkauf an den Marktständen vor der Marktscheune findet 
statt. 
Der Verkauf und Verzehr von Kaffee und Kuchen findet nicht statt. 
 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie finden derzeit keine Veranstal-
tungen statt. Veranstaltungen, die für die kommenden Wochen 
geplant waren, fallen leider aus oder werden verschoben. 
Diese Maßnahme erfolgt zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit 
aller Bürger sowie auf Anordnung (CoronaVO) der Landesregierung 
Baden-Württemberg. 
  
Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt die Tourist-Information 
für Publikumsverkehr geschlossen. 
Das Team der Tourist-Information ist dennoch weiterhin gerne für 
Sie da! 
  
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9:30 bis 13 Uhr 
Telefonisch: 07661 907 980 oder per 
E-Mail: tourist-info@dreisamtal.de 
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Alle Informationen zu Hol- und Bringservice der Gaststätten und 
weitere Angebote finden Sie immer aktuell auf 
www.dreisamtal.de 
 
 

Schwarzwaldverein Kirchzarten-Dreisamtal 
Leider sind weiterhin bis zum 05. Juni Gruppenwanderungen 
nicht erlaubt. 
Eventuelle Änderungen sind immer zeitnah auf der Homepage des 
Schwarzwaldvereins unter www.swv-dreisamtal.de oder im Schau-
kasten Kirchplatz/Kirchzarten einzusehen. 
Die Vorstandschaft des Schwarzwaldvereins 
Dreisamtal-Kirchzarten e. V. 
 
 
Hospizbegleitung auch während der Corona 
Krise 
Aus gegebenem Anlass können die ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-
nen der Hospizbewegung Breisgau-Hochschwarzwald e.V. derzeit 
keine Sterbebegleitungen im häuslichen Bereich, in Alten- und Pfle-
geheimen und in Krankenhäusern anbieten. 
Trotzdem wollen sie weiterhin Ansprechpartner*innen für schwer-
kranke-, sterbende und trauernde Menschen sein. 
Gerne leistet die örtliche Hospizgruppe über das Telefon Bei-
stand und Beratung. Die Kontaktnummer ist wie folgt:  
0160 96 83 78 46 
 
 

Evang. Heiliggeistgemeinde Kirchzarten mit 
Oberried 
Evang. Pfarramt: 
Schauinslandstr. 8, 79199 Kirchzarten, Tel. 07661-62010, 
Email: eki-kirchzarten@t-online.de 
Pfarrer: Philipp van Oorschot, Tel. 904810 
  
Wegen der Corona-Krise sind im Evangelischen Gemeindezent-
rum Kirchzarten keine öffentlichen Veranstaltungen. 
Strenge Vorgaben ermöglichen, dass ab 10. Mai wieder Gottesdiens-
te möglich sind. Dazu sind bestimmte Anforderungen zu erfüllen: 
Die Mitfeiernden sollen ihre Hände vor und nach dem Gottesdienst 
desinfizieren können, Mund- und Nasenmasken werden empfohlen, 
die Stühle und Bänke sind vor und nach dem Gottesdienst zu des-
infizieren, Gemeindegesang ist nicht möglich, ebenso wenig Wech-
selgesänge. Die Mitfeiernden müssen in einem Abstand von zwei 
Metern sitzen; das bedeutet, dass ungefähr 30 Personen im Gottes-
dienstraum des EGZ Platz finden. Wer den Gottesdienstraum betritt 
oder verlässt, soll ebenfalls auf Abstand bleiben. Die Gottesdienste 
sollen die Dauer von einer halben Stunde haben, Abendmahl ist bis 
auf weiteres nicht vorgesehen. 
Unter diesen Vorgaben sind Gottesdienste in der gewohnten Form 
nicht möglich, Mittel und Spender zur Handdesinfektion sind zu 
besorgen; für hilfreiche Hinweise zum Bezug sind die Pfarrämter 
dankbar. Zu bedenken ist, wie damit umzugehen ist, wenn zu wenig 
Sitzplätze im Gottesdienstraum sind, um alle mitfeiern zu lassen, die 
zum Gottesdienst kommen. 
Der Kirchengemeinderat möchte im vorgesehenen Rahmen Gottes-
dienste anbieten und für die weitere Planung folgende Gedanken 
aufnehmen: 
-  Auf die Menschen aus Risikogruppen (Menschen ab 60 und mit 

gesundheitlichen Vorschädigungen) soll besonders Rücksicht ge-
nommen werden, indem die Vorgaben zur Hygiene gewissenhaft 
eingehalten werden. 

-  Außerdem sollen weiterhin Angebote gemacht werden, wie Im-
pulse im Internet und tagsüber im Gottesdienstraum ausliegend, 
Internetgottesdienste und besondere Aktionen. Hierdurch wird die 

Zahl der Kontakte und damit das Infektionsrisiko reduziert. 
-  Die neuen Formen für geistliche Impulse haben neue Personen-

gruppen angesprochen: Die Internetgottesdienste wurden von 
mehreren hundert Personen aufgerufen; in den Kirchenräumen 
griffen Menschen zu den Impulsen und haben sie mitgenommen, 
teilweise für Bekannte. Diese Kontakte nach außen sollen aufrecht 
gehalten werden, hat der Kirchengemeinderat beschlossen. Dazu 
soll das Gespräch mit Gemeinden aus der Region aufgenommen 
werden, um zu schauen, welche Projekte gemeinsam angegangen 
werden. Denn es ist nicht möglich, dass jede Gemeinde für sich das 
„Ersatzprogramm“ weiterführt und zugleich zum gewohnten Got-
tesdienstrhythmus zurückkehrt. 

Organisatorische Aufgaben sowie konzeptionelle Fragen müssen 
angegangen werden, die Gemeinde soll informiert sein. Deshalb 
wird der erste Gottesdienst nach der Corona-Pause nicht gleich am 
10. Mai gefeiert. Sobald die anstehenden Anforderungen angegan-
gen sind, folgen weitere Informationen an die Gemeinde und Got-
tesdienste werden im möglichen Rahmen angeboten. 
Den ersten Gottesdienst feiern wir voraussichtlich an Himmelfahrt. 
  
 
Katholische Seelsorgeeinheit Dreisamtal 
Liebe Gemeindemitglieder, 
wir freuen uns, dass wir seit dem Wochenende, 9. und 10. Mai, in 
der Seelsorgeeinheit Dreisamtal wieder gemeinsam Gottesdienste 
feiern können. Vorerst sind die Eucharistiefeiern aufgrund der Vor-
schriften nur in der Pfarrkirche St. Gallus in Kirchzarten zu folgenden 
Gottesdienstzeiten vorgesehen: 
Samstags: 18:30 Uhr und Sonntags 10:30 Uhr und 18:30 Uhr. 
Werktags: Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils um 18:30 Uhr 
und Mittwoch um 8:30 Uhr 
Diese Situation ist neu und stellt uns alle vor große Herausforderun-
gen. Nach Auswertung der Erfahrungen mit dieser Regelung, sollen 
die Gottesdienste für die anderen Pfarreien in der Seelsorgeeinheit 
schrittweise ausgeweitet werden. Unser Ziel ist es, möglichst vielen 
Menschen die Teilnahme an der Feier der Eucharistie und anderen 
Gottesdienstformen zu ermöglichen. Aufgrund des von uns entwi-
ckelten Hygieneschutzkonzeptes beträgt die erlaubte Höchstzahl 
der Mitfeiernden in der St. Gallus-Kirche 54 Personen. Wir bitten um 
Verständnis, dass es vorkommen kann, dass nicht immer genügend 
Sitzplätze vorhanden sind und Sie ggfs. auch spontan auf einen an-
deren Gottesdienst ausweichen müssen. Am Eingang stehen Ordner, 
die Sie darüber informieren. Wir versuchen, den Gottesdienstbesuch 
vorerst ohne Anmeldung zu ermöglichen. 
Wir bitten Sie, dazu beizutragen, die Infektionsgefahren zu minimie-
ren. Deshalb weisen wir Sie hiermit auf die Beachtung folgender Hy-
gieneregeln hin: 
•  Bitte den notwendigen Abstand (2 m) zwischen Personen ein-

halten. 
•  Das Tragen einer Alltagsmaske, eines Schals oder eines Tuchs 

vor Mund und Nase, wird Ihnen empfohlen. 
•  Möglichkeiten zur Handdesinfektion stehen für Sie in der Kir-

che bereit. 
•  Bitte benutzen Sie für Ihre Gebete Ihr eigenes Gotteslob. Ge-

meinsames Singen ist aber nicht möglich. 
• Die Kollekte wird am Ausgang erbeten. 
•  Bitte verzichten Sie weiterhin auf den Friedensgruß mit Hand-

schlag. 
•  Halten Sie bei der Kommunionausteilung bitte unbedingt je-

derzeit den Mindestabstand von 2 m zu den Mitfeiernden ein. 
Die Austeilung erfolgt ausschließlich in Form der Handkommu-
nion. Bitte vermeiden Sie mögliche Berührungen der Hände 
der Kommunionspender während der Kommunion. 

•  Personen mit Krankheitssymptomen können an der Feier des 
Gottesdienstes leider nicht teilnehmen. 

Wir bitten um Verständnis für diese Art, gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern. Die Vorgaben sind der Instruktion zur Feier der Liturgie in Zei-
ten der Corona-Krise in der Erzdiözese Freiburg entnommen. 
Selbstverständlich sind Sie weiterhin eingeladen, verschiedene Vi-
deo-, Online- oder Fernsehgottesdienste mitzufeiern. Besuchen Sie 
auch unsere Webseite www.kath-dreisamtal.de, wo Sie verschiede-
ne geistliche Angebote und spirituelle Impulse für den Alltag finden. 
Gott behüte Sie. 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Bei uns sind Sie RICHTIG!
Handel  Handwerk  Gewerbe

RICHTIG!
Special

621 KIRCHZARTEN ❘ OBERRIED ❘ KAPPEL ❘ STEGEN ❘ BUCHENBACH ❘ EBNET

Fliesenleger-MeisterbetriebFliesenleger-Meisterbetrieb

Fliesen-, Platten-, Mosaik sowie Estricharbeiten
Alois Glöckler & Mario Loy

Dietenbach 18 • 79199 Kirchzarten
Tel. 07661 - 41 68 • Fax - 55 43

Wir führenfür Sie aus:

Notdienst 07661 / 90 99 22
Notdienst 0761 / 50 82 40 

Fax 07661 / 90 99 15
www.unmuessig-heizungstechnik.de

Ihr Partnerfür Bad und Heizung

Ve kauf Mode ne & kla i che teppiche • epa atu

alle iM eigenen hau und wa chen auf natu ba i

Schwarzwaldstr. 330 • 79117 Freiburg
Telefon 0761/64411
E-Mail: info@automobile-haetti.de 
Internet: www.automobile-haetti.de
Facebook: www.facebook.de/automobile-haetti



KIRCHZARTEN ❘ OBERRIED ❘ KAPPEL ❘ STEGEN ❘ BUCHENBACH ❘ EBNET KW 20

info@elektro-wilkens.com

Tel. 07661-904853 • 79199 Kirchzarten
www.malerfachbetrieb-schwab.de Sommerzeit -

Fassadenzeit

Gewerbegebiet Hochdorf • Hanferstraße 25 • Telefon 07 61 / 13 54 54
www.autohaus-schroeder.de

AUGEN AUF BEIM GEBRAUCHTWAGENKAUF
Nicht jeder Mangel kann beim Gebrauchtwagenkauf sofort mit dem bloßen Auge 
erkannt werden. Damit der Autokauf nicht zu einem „teuren Vergnügen“ wird, ist so 
einiges zu beachten. Rund um den Gebrauchtwagenkauf gibt es zudem eine Reihe 
von juristischen Fragen und Fußangeln. Der ADAC gibt u. a. folgende Tipps:

Genau prüfen, ob alle vorgeschriebenen Wartungen durchgeführt 
und dokumentiert wurden. Wartungsarbeiten sollten durch Kopien der Rechnun-
gen belegt sein. 

Wer die auf TÜV-Prüfbelegen, Reparatur- und Wartungsrech-
nungen,  Ölwechsel -Anhängern usw. genannten Kilometerstände betrachtet, kann 
daraus eine durchschnittliche monatliche Lau�eistung errechnen. Wenn diese in 
der Zeit vor dem Verkauf des Autos deutlich gesunken ist, könnte eine Tacho-Ma-
nipulation vorliegen. 

Der Lack des Autos sollte glänzen, keine matten Stellen haben oder Risse auf-
weisen. Karosserieteile sollten die gleiche Farbe haben. Leichte Farbunterschiede 
deuten oft auf reparierte Unfallschäden hin. 

 Durch professionelle Aufbereitung lassen sich viele Abnutzungsspuren 
unsichtbar machen. Deshalb sollten Ecken und Ritzen, genau angeschaut werden. 

 Ein Blick unter die Motorhaube o�enbart mitunter einen verdreckten Mo-
torraum mit deutlichen Rostansätzen. Dies deutet auf eine unzureichende P�ege 
hin. 

Sie  sollten nicht älter als sechs Jahre sein und keine Beschädigungen auf-
weisen. Die Dimension muss den Papieren entsprechen. Außerdem sollte man nach-
fragen, ob ein zusätzlicher Satz Winter- oder Sommerreifen verfügbar ist. Pro�ltiefe: 
Mindestens vier Millimeter. 

 Sie ist immer P�icht! Aber: Nicht nur auf Landstraße und Autobahn 
fahren, sondern auch in der Stadt. Dort zeigt sich gut, ob die Lenkung schwergängig 
ist oder ob das Fahrwerk auf Kopfsteinp�aster poltert. 

 Diesem vor dem Kauf das Auto zeigen oder 
den Pkw einem ADAC-Prüfzentrum vorführen.

 Je nach Verkäufer (gewerblich oder privat) erforderlich 
   (siehe Internet).

 Für private Käufer lohnt sich Gebraucht-
wagen-Leasing wie auch Neuwagen-Leasing oft nur, wenn es sich um ein extrem 
günstiges Angebot handelt. Normalerweise ist aber eine klassische Gebrauchtwa-
gen-Finanzierung die bessere Alternative: Die Raten sind meist nicht höher als beim 
Leasing. Vorsicht vor unseriösen Anbietern, die mit Leasing oder Finanzierung ohne 
Schufa werben. 



Nach Corona geht es weiter und deswegen 
suchen wir DICH ab Ende Mai 2020

Wir wollen jetzt mit mehr Service durchstarten und brauchen darum 
mehr Unterstützung:

in der Küche als Alleinkoch (m/w/d) in Teil-/Vollzeit

im Service für Frühstück und/oder am Abend (m/w/d) Teilzeit/Minijob

in der Spülküche am Abend (m/w/d) Minijob

Gerne finden wir gemeinsam auch eine individuelle Lösung
Fragen? Bewerben? Melde dich.

Fest +49 (0) 7671 / 1800 | Mobil +49 (0) 177 / 4 1111 97
info@hotel-sonnenalm.de

Dein Fabian Andreu-Richter | Hotel Sonnenalm | Hornweg 21 | 79674 Todtnauberg

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum baldigen zeitnahen Kauf:
Baugrundstück, EFH, DHH, REH, RMH,
Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung


